
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 
Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  
in elektronischer Form auf www.stadt-salzburg,at rechtsverbindlich.  
 
Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges Service die 14-tägig erscheinende 
Amtsblatt-Sammlung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als Information in gedruckter 
Form an. Zur schnellen Suche finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der Sie direkt zu  
den rechtsverbindlichen Kundmachungen führt.  
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

 
Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
Form. 
 

Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  

informationszentrum@stadt-salzburg.at bzw. 

Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg – 

Kennwort „Amtsblatt“ 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
 

 

 

 

Amtsblatt-
Sammlung 

 
Nur EURO 18,89 
pro Jahr im Abo 
 
 
 
Informative Sammlung der Amtsblatt-
Stücke der Stadt Salzburg 
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Wichtige Info zum elektronischen Amtsblatt 
 

Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, 

kundgemacht am 24. Februar 2020 im Landesgesetz-

blatt 12 / 2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung 

gemäß § 19 StR 1966 in elektronischer Form rechts-

verbindlich. 
 

Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges 

Service die 14-tägig erscheinende Amtsblatt-Samm-

lung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als In-

formation in gedruckter Form an. Zur schnellen Su-

che finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der 

Sie direkt zu den rechtsverbindlichen Kundmachun-

gen führt.   

Direkter Link: www.stadt-salzburg.at/amtsblatt  
  
 

 

Jahrgang 2021 Kundgemacht im Internet am 3. September 2021  
www.stadt-salzburg.at 

89. Kundmachung 
Steuerterminkalender Oktober 2021 

GZ: 04/01/10639/2021/010 
 

Steuerterminkalender Oktober 2021 

 
Städtische Steuern und Abgaben im Oktober 2021  
 

15. Ortstaxe u. bes. Fondsbeitrag 
 gem. Sbg. Tourismusgesetz        für August 2021 
 
 Kommunalsteuer                   für September 2021 
 
 Vergnügungssteuer (nur regel- 
 mäßig wiederkehrende  
 Veranstaltungen)                   für September 2021 

 
Für den Bürgermeister: 

Peter Niederreiter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahrgang 2021 Kundgemacht im Internet am 6. September 2021  
www.stadt-salzburg.at 

90. Kundmachung 
Plainstraße, Übernahme einer 14 m² großen Teilfläche 
des Gst. 4050/1 KG Salzburg aus dem öffentlichen 
Gut ins private Gut der Stadtgemeinde Salzburg 

GZ: MD/04/42898/2021/013 
 

Übernahme einer 14 m² großen Teilfläche des Gst. 
4050/1 KG Salzburg aus dem öffentlichen Gut ins private 
Gut der Stadtgemeinde Salzburg 
 
Gemäß § 19 Salzburger Stadtrecht 1966 in Verbindung 
mit der Gemeinderatsgeschäftsordnung wird auf Grund 
des Beschlusses des Bau- und Umweltausschusses der 
Landeshauptstadt Salzburg vom 17.6.2021, Zahl: 
MD/04/42898/2021/004 für eine 14 m² große Teilfläche 
aus Gst. 4050/1 KG Salzburg, an der Plainstraße, die 
Widmung für den Gemeingebrauch aufgehoben und in 
das private Gut der Stadtgemeinde Salzburg übernom-
men. 
 

Der Abteilungsvorstand: 
Mag. Alexander Molnar 

 
 

qw 
 

Standesamt 

Schloss Mirabell 
Mo–Do 7.30-16 Uhr, Fr 7.30-13Uhr 
Tel. 8072-3510, Fax: 8072-2060 
standesamt@stadt-salzburg.at 
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Jahrgang 2021  Kundgemacht im Internet am 9. September 2021  
www.stadt-salzburg.at 

91. Kundmachung 
Kundmachung Verbotszone 

GZ: 01/02/67406/2021/007 
 

Volksbegehren "Impfpflicht: Notfalls JA", "Impf-

pflicht: Striktes NEIN", "Notstandshilfe" und "Kauf 

Regional" Verbotszone 

 
Kundmachung 

 
Gemäß § 12 Volksbegehrengesetz 2018, BGBl. Nr. 
106/2016, in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2020 in Verbin-
dung mit § 58 Nationalrats-Wahlordnung 1992, BGBl. 
Nr. 471/1992 in der Fassung BGBl. I Nr. 32/2018 wird 
verfügt:  
 
I.  
In Gebäuden in denen Eintragungen gemäß § 11 Abs. 2 
VoBeG für die obgenannten Volksbegehren getätigt wer-
den und im Umkreis von 30 m vom Eingang aus ist wäh-
rend des Eintragungszeitraumes, das ist vom 20. Septem-
ber bis 27. September 2021, jede Volksbegehrenswerbung, 
insbesondere durch Ansprachen an die Stimmberechtigten, 
durch Anschlag oder Verteilen von Informationsmaterial 
und dergleichen, ferner jede Ansammlung sowie das Tra-
gen von Waffen jeder Art verboten.  
 
II.  
Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht 
auf jene Waffen, die von im Dienst befindlichen Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes und Justizwachebe-
amten nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen wer-
den müssen.  
 
III.  
Übertretungen der im I. Abschnitt ausgesprochenen Ver-
bote werden mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen geahndet. 
 

Für den Bürgermeister: 
Mag. Franz Schefbaumer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qw 
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Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 
Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  
in elektronischer Form auf www.stadt-salzburg,at rechtsverbindlich.  
 
Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges Service die 14-tägig erscheinende 
Amtsblatt-Sammlung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als Information in gedruckter 
Form an. Zur schnellen Suche finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der Sie direkt zu  
den rechtsverbindlichen Kundmachungen führt.  
 
 
 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

 
Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
Form. 
 

Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  

informationszentrum@stadt-salzburg.at bzw. 

Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg – 

Kennwort „Amtsblatt“ 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
 

 

 

 

Amtsblatt-
Sammlung 

 
Nur EURO 18,89 
pro Jahr im Abo 
 
 
 
Informative Sammlung der Amtsblatt-
Stücke der Stadt Salzburg 
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